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Zuschuss zu Brandschutz- und Elektroarbeiten zur Bestandssicherung der 

Kindertagesstätte St. Christophorus 
 

Beschluss des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, der Vorlage 
zuzustimmen wie folgt: 
 

A. Kenntnisnahme 

 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass 
 

1. die Kirchengemeinde St. Christophorus eine viergruppige Kindertagesstätte für Kinder 
von ein bis sechs Jahren in der Platanenstraße 63 betreibt. 

 
2. in der Einrichtung von der Bauaufsicht Brandschutzmängel festgestellt wurden, die 

dringend behoben werden müssen.  
 

3. bei einer Überprüfung der Elektroanschlüsse im Gebäude  darüber hinaus Mängel an der 
Elektroinstallation festgestellt wurden. 

 
4. die Mängel insgesamt dringend beseitigt werden müssen, da ansonsten die 

Betriebserlaubnis der Einrichtung gefährdet ist. 
 

5. auf der Grundlage eines Finanzierungsbeteiligungsvertrags dem Träger von Seiten der 
Stadt Rüsselsheim am Main als öffentlicher Träger der Jugendhilfe grundsätzlich eine 
Bezuschussung der Kosten im Umfang von 50 % zusteht. 

 
6. der Träger über die Stadt Rüsselsheim am Main Fördermittel nach dem 

Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ beantragen wird, so 
dass sich die Zuschusssumme für alle Beteiligten ggf. reduzieren wird. 

 
7. die Mittel zur Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2018 angemeldet wurden. 

 

B. Beschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, 
 

1. dass der Träger St. Christophorus für die Brandschutzarbeiten in seiner 
Kindertageseinrichtung einen Zuschuss in Höhe von 44.000 €, aber maximal 50 % der 
tatsächlichen Kosten, erhält. 

 
2. dass der Träger St. Christophorus für die Elektroarbeiten in seiner 

Kindertageseinrichtung einen Zuschuss in Höhe von 182.500 €, aber maximal 50 % der 
tatsächlichen Kosten, erhält.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
Rüsselsheim, den 06.03.2018 




